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fessionelle, eingebundene Anschauungen instinktiv fühlt.
Ich habe das direkt aufs deutlichste an meinen Kindern
bestätigt gesehen.

Aus alledem ergibt sich schon, daß das Kind des
Freidenkers keineswegs vom biblischen Religionsstoff fern
gehalten werden soll, daß cs tatsächlich — wie man oft
aussprechen hört — diesen Gegenstand ohne Gefahr gründlu
kennen lernen mag. Es ist aber ein ungeheurer Unterschied,
ob das Kind diesen Stoff neben anderem nach
dichterischer und retigionsgejchichtlicher Weise behandelt, in si

aufnimmt, oder ob es n u r diesen in einseitig dogmatischer
Weise niit Glaubcnszwang nachbetel. Die Wichtigkeit und
Größe dieses Unterschiedes kann ich kaum mit genügend
starken Worten hervorheben. Wenn ich also Eltern sprechen

höre: „mögen meine Kinder rnhig dasselbe durchmachen,

was ich durchgemacht habe", wenn sie womöglich
sagen: „durch den Katechismusbetrieb der Religion wird der
denkenden Jugend der Kirchenglaube gerade am gründlichsten

verleidet", dann tut mir das förmlich weh im Herzen,
und ich verstehe solche Eltern kaum. Ob sie nicht bloß ihre
Bequemlichkeit mit solchen Redensarten zudeckeu und
verkleiden? Ob sie das Vernunft- uud Pflichtwidrige solcher
Haltung nicht selber fühlen müssen? Ob die Liebe zu den
Kindern nicht heimlich in ihnen aufsteht, um sie schwer
anzuklagen? Ein gewalttätiges Experiment und eine
unausdenkbare Gefährdung bedeutet es gegenüber den zarten
Kleinen, wenn man ihnen mit Vorbedacht Geisteslasten
aufladet, unter denen die Jahrtausende furchtbar geseufzt
haben und Hunderte von Generationen an den Boden
gedrückt wurden. Wer garantiert den freidenkerischen Eltern,
datz ihre Kinder sich frei kämpfen werden? Und selbst wenn
ihnen dies gelingt, möchte ich meinerseits garantieren:
Spurlos geht dieser innere Kampf an keinem Menschen
vorüber, abgesehen von der kostbaren Zeit und Kraft, dic
er raubt. Die Wunden nnd Erinnerungen dcs seelischen
Druckes aus der Jugendzeit bleiben fürs Leben. Anch der
Haß gegen den Kirchcnglnnben ist solch cin Nachhall dcr
Unfreiheit, die fortwirkende Erbitterung über erduldetes
Leid und Unrecht. Und frcidcnkende Eltern sollten bewußt
ihre Kinder in solche Not hineingehen?

Die verbreitctste Nachwirkung konfessionell-dogmatischer
Erziehung — anch wenn der Bekenntnisglaube später
abgeschüttelt wird — ist aber die, daß den Menschen die freie
Entwicklung ihres Charakters und ihrer Selbständigkeit
an der Wurzel gebrochen oder schwer gehemmt worden ist,
daß alle kraftsvolle Persönlichkeitsknltur von dcr tätlichen
Schwäche ideeller Gleichgültigkeit verschlungen wird. Unsere

Oefsentlichkeit, der ganze Geisles-Zustand unseres Volkes,

die Verhältnisse im Kirchen-, Staats- und Parteileben,
alles schreit uns förmlich entgegen: Den Menschen fehlt
beinahe durchweg die Kraft dcr eigenen Persönlichkeit, der
Mut zum eigenen Denken, der Stolz dcr Unabhängigkeit;
sie laufen herdenweise nach und mit, sie beten nach und
ahmen nach, sie beugen sich in freiwilliger Abhängigkeit
und Untertänigkeit, sie Verstecken ihre Gedanken und handeln

gegen ihre Ueberzeugung, sie betrachten das allcs als
etwas Selbstverständliches, ivie man gar nicht anders handeln

könnte; es ist ja Masscnbrauch nnd Masscnvorschrift.
Die Grundlage zn dieser allgemeinen Geistes-Unmün-

digkeit und unmännlichen Charakterschwäche wird von der
dogmatischen Erziehung gegeben, welche das Recht de?

Selbst, das Recht der Vernunft, das Recht des freien
Menschentums systematisch von Anbeginn an zerbricht. Dic
Orthodoxen wissen, was ihr Religionsunterricht bedeutet;
aber die Freidenker wissen das anscheinend noch nicht.

Mögen diese Zeilen dazu beitragen, daß jeder Freidenker
einmal seine Kinder mit ernstem Nachdenken betrachte'

und seiu Gewissen befragt, ob er geistig so für dcrc» im-
gestört glückliches Fortkommen besorgt ist, wie in leiblich-
wirtschaftlicher Beziehung. Die Kinder sind unsere, und
des Volkes Zukunft.

MaiWilllM Justiz.

St. GaUen.
Was bei Erscheinen der letzten Nummer des „Freidenker"

nur als Gerücht zirkulierte ist Tatsache geworden. Die
St. Galler Behörden haben wirklich dem dringenden
Verlangen des Vorstandes des Katholikenvereins Rechnung

getragen und eine Anklage wegen Störung des
„religiösen Friedens" gegen mich, als Redner auf dcr von der
sozialdemokratischen Union und dein Freidenkerverein St.
Gallen gemeinsam einberufenen Ferrcr-Protestvcrsamm-
lung stattgegeben und gleichzeitig auch den Text der im
Verlage des Freidenker erschienenen F e r r e r p o stk a r t e

als strafwürdig erklärt. Die Antwort, die ich anf diese
Anklage zn geben habe, findet sich in dem unten folgenden
Schriftsatz, den ich auf die kornissarische Vernehmung bei
der Züricher Bezirksanwaltschaft, durch diese Behörde au
das St. Galler Gericht überweisen ließ.

An das Untersuchnngsrichteramt St Gallen.
Gegenüber den von den St. Galler Gerichtsbehörden

gegen mich erhobenen Anschuldigungen, anläßlich der Fer-
rerdemonstration in St. Gallen im „Schiitzengarten" dcn
„konfessionellen Frieden gestört zu haben", habe ich nach
Kenntnisnahme der mir hier bekanntgegebenen Akten
folgende Erklärung abzugeben:

Vor allem bestreite ich, sowohl in meinem Referate als
auch in dem Text der unter Anklage gestellten Ferrerpost-
karte irgendwie die Grenzen überschritten zu haben, die
bczgl. des Z 49 der Bundesverfassung betr. der Glaubeus-
und Gewissensfreiheit gegeben sind.

Was die Karte anbelangt, so ist dieselbe im Verlage
des in Zürich erscheinenden Blattes: „Freidenker"
erschienen. Da ich dcr Verantwortliche Leiter dieses Blattes
bin, übernehme ich auch die Verantwortung für die Herausgabe

der Karte, sowie für deren Text, den ich Verfaßt habe.

Ich bestreite jedoch bezüglich dieser Karte jede Kompetenz

dcr St Galler Gerichtsbehörden, da die Karte in Z ü -
rich verlegt wurde nnd deswegen zn einer eventuellen
Verurteilung nnr die Gerichte Z ll r i ch s zuständig sind.

Aus dcm Akteumaterial ist zu ersehen, daß speziell der
Satz anf der Karte: „daß kein sittlich empfindender Mensch
weiter der katholischen Kirche angehören könne", als eine
straffällige Aeußerung angesehen wird.

Dazu ist zu bemerken, daß es tatsächlich eine weitverbreitete

Ansicht ist, daß jemand, der etwas menschlich-sittliches

Empfinden besitzt, nicht weiter der Gemeinschaft einer
Kirche angehören kann, die nicht nur in ihrer geschichtlichen
Vergangenheit die grausamsten Verbrechen und Schandtaten

begangen hat, sondern auch noch im 20. Jahrhun¬

dert an dem verbrecherischen Jnquisitionssystem festhält,
demzufolge schon Tausende von unglücklichen Menschen in
brutalster Weise hingemordet worden sind.

Nun ist aber die Tatsache nachweisbar, datz eine grotze
Anzahl von Angehörigen der katholischen Kirche selbst
der Auffassung ist, datz es weiterhin sittlich handelnden
Menschen unmöglich ist, dieser blutrünstigen Romkirche
anzugehören. Das beweisen zur Genüge die seit dem Morde
an Ferrer in Massen erfolgten Austritte von Angehörigen

der katholischen Kirche, die aus sittlichen Gründen
es ablehnen, nach der letzten verbrecherischen Untat der
Kirche in Spanien, noch weiter dieser Institution
anzugehören, weil durch weitere Zugehörigkeit zur Kirche der
Anschein erweckt wird, datz man das scheußliche Verbrechen
der spanischen Pfaffen billige. Als dem Leiter der
Geschäftsstelle des Freidenkerbundes sind mir selbst weit iiber
100 Kirchenaustrittserklärungen von Katholiken znr
Weiterbeförderung zugegaugeu, aus manchen derselben finden
sich auch Erklärungen dcr Austretenden, datz cin sittlicher
Abscheu gegen das letzte Jnqnisitionsverbrechen nnd die
Kirche selbst die Ursache des Austrittes ist.

Was die einzelnen Aussagen der Zeugen anbelangt, so
haben dieselben als strenggläubige Katholikcn kein
unparteiisches Urteil. Im übrigen hatten sie in der Versammlung

auch gar nichts verloren, da ihnen ja aus den
Publikationen bekannt sein mußte, daß akatholische Ausführungen

gemacht werden. Wenn dann unter den mehr als
tausend Teilnehmern wirklich bei einem halben oder sogar
ganzeii Dutzend die Ausführungen Mißfallen erregten, so

ist das um so weniger von Bedeutung, als es sich offenbar
nm Lente handelt, die mit der ausgesprochenen Absicht die
Versammlung besuchten, nachher denunzieren zu können.
Betont muß noch werden, daß die Resolution eine einst

i in in i g e Annahme fand, was nicht der Fall sein könnte,
wenn der religiöse Friede gestört worden wäre.

Aus dem Akteninaterial geht des weiteren hervor, daß
eine Anzahl Zeugen übereinstimmend bekunden, daß ich

wiederholt die katholische Kirche für den Meuchelmord au
Ferrer in erster Linie verantwortlich gemacht habe,
daß sie die Hauptschuldige ist, die unter ihrer
Despotie stehende Regierung nur eiue gewisse Mitschuld
trifft. Das ist cinc Auffassung, die ich vollständig aufrecht
erhalte, weil sie dcn historischen Tatsachen entspricht; es

ist eine Auffassung, die von allen denjenigen geteilt wird,
die die in Spanien bestehenden Verhältnisse kennen. Viele
maßgebende Persönlichkeiten von unantastbarer Autorität
in der ganzen Kulturwelt haben diese Auffassung vertreten
(Anatole France, Innres, die Professoren der Sorbonne,
Paris; Prof. Haeckel, Brentano. Pfarrer Naumann,
Deutschland und viele andere); ich befinde mich mir meiner
Auffassung also in bester Gesellschaft! sollten aber bezüglich

der Frage, wer in erster Linie für den Jnquisitions-
mord an Ferrer verantwortlich zu machen ist, bci der St.
Galler Behörde noch Zweifel bestehen, so müßte gegen eine
Anmaßung des St. Gnller Gerichtes, darüber eine Ent°
scheidun g zu fällen, anf das bestimmteste protestiert
werden. Nicht das St. Galler Gericht hat diesbezüglich ein
Urteil zn fällen, sondern das ist Aufgabe der
Geschichte, die im Falle Francesco Fcrrer ebenso die
die Pnpstkirche für das Verbrechen verantwortlich
machen wird, wie sie es im Falle Giordano Brnno und
Savonarola bereits cndgiltig und unwiderruflich getan hat!

Zürich V, den 3. Novembers».
gez. N. Richter.

Soweit der Text des Schriftsatzes. Vorläufig uur noch

die Konstatierung, daß bisher die St. Galler Gerichtsbehörden

sich allein den Ruhm erworben haben, bei

all den Hunderten von Ferrerprotestversaminlnngen in der

ganzen Kulturwelt (wo überall die von mir vertretene
Ansicht, daß die katholische Kirche dic Hauptschuld
für dcn spanischen I n q u i s i t i o n s m o r d trifft, zum
Ausdruck kam) als Retter, dc? Katholizismus ihr richtet"-

lichcS Amt zu mißbrauchen.

Luzern
Wie bereits berichtet wurde ist Ende September die

Ausfertigung des bnndesgerichtlichen Urteils bezüglich des

Rekurses gegen das Luzerner Gotteslästcrungsnrtcil zugestellt

worden. Dies gibt mir Veranlassung, nochmals zu
dem Luzerner Fehlurteil Stellung zu nehmen, umso mehr
als eine Fortsetzung des Prozesses betreff des vom Bundesgericht

nicht kassierten Teiles dcs Urteils bevorsteht.
Wie aus den früheren Veröffentlichungen bekannt geworden,

ist die Verurteilung wegen „Gotteslästerung"
vollständig aufgehoben worden und wegen des angeblichen
Vergehens gcgen die Sittlichkeit, vom Bundesgericht die
Sache nach Lnzern zurückverwiesen worden. Als Grundlage
für diesen Teil dcs Urteils handelte es sich um die in dcr
fraglichen Lnzcrncr Versammlung verbreitete Broschüre dcs
bekannten französischen Maltnsianisten N o b i n : „Die
geschlechtliche Gcsiindhcitslchre dcr Frau unter besonderer
Berücksichtigung der empfängnisverhinderiidcn Mittel".

Nach der Anffassnng der Luzerncr Gerichte beider
Instanzen verstößt diese Schrift gegcn den 143 des Polizei-
strafgcsctzbnchcs des Kantons Lnzern, der für leichtere Fälle
Geld, für schwerere Fälle Gefängnisstrafe vorsieht. Wie
nnn schon anläßlich dcs Referats über die bundesgerichtlichc
Nekursvcrhandlnng berichtet wnrde, war die Mehrzahl dcr
Bundesrichter der Auffassung, daß der gegebene Tatbestand
keineswegs zu einer Verurteilung g e-

n ü g e daß aber aus staatsrechtlichen Gründen, vom
Bundesgericht keine Anfhcbnng des diesbezüglichen Urteils
erfolgen könne. In dcr schriftlichen Urteilsbegründung, Absatz

7 S. 51 wird nun die Ansicht des Bundesgerichts
dargelegt.

Das bundesgerichtlichc Urteil vertritt darin die Ansicht,
daß die Unterstellung des vorliegenden Falles unter den

tz 143 des Luzerncr Gesetzes nicht gegen klares Recht
verstoße und deswegen auch uicht als willkürlich aufgehoben
werden könne. Bezeichnend für den reaktionären
Charakter der Luzerner Justiz ist es, daß zur Begründung
der vorhandenen Unsittlichkeit auf entsprechende Urteile des

deutschen Reichsgerichts hingewiesen wurde, das

wiederholt in seinen Erkenntnissen, die Verbreitung der
Kenntnisse über die Verhinderung der Konzeption als
Verletzung der Sittlichkeit betrachtete. Wörtlich heißt es dann
im Urteil: „Unter diesen Umständen kann die damit
übereinstimmende Auffassung des luzernischen Obergerichts,
mag sie dem Gesetze entsprechen oder nicht,
jedenfalls nicht als willkürlich angefochten werden." Trotzdem

betont dann das Bundesgericht, daß die fragliche
Broschüre den Gegenstand sachlich und ernsthaft behandelt,

nnd daß sie auf dem Titelblatt den Vermerk trägt, s i e

solle nicht in die Hände von Kindern gege¬

ben werdeu. Sodann kommt das Bundesgericht auch
bezgl. des Sittlichkeitsverurteilung zu einem vernichtenden

Urteit über das Luzerncr Obergcricht, indem
es feststellt, daß die oben angegebenen Umstände bei der
Ausfüllung der Strafe berücksichtigt werden müssen, da sie
cs nusschlicsicn, dcn Fall als cinen schweren erscheinen zu
lassen. Es käme gemäß des 8 143 nur cinc Geldstrafe in
Betracht, das vvcrgcrichtlichc Urtcilsdispositiv, das auf
Gefängnisstrafe lautet, i st gänzlich aufzuheben.

Ausdrücklich muß hier darauf hingewiesen werden, datz
daß damit auch wegen dcs angeblichen Delikts des Sitllich-
keitsvergehens meine vollständige Rehabilitation

seitens des Bundesgerichtes ausgesprochen worden ist,
mag eiu weiterer Gerichtsentscheid in Luzern ausfallen wie
er will. Denn bei der totalen katholischen Inferiorität der
Luzerner Richter ficht trotz der ganzen Sachlage eine neue
Verurteilung iu Aussicht, da ihr Wüteuder Haß gegen den
freidenkerischen Agitator sie nicht davon abhalten wird, von
neuem frivole, willkürliche und Wohl überlegte Ncchsve»
letznngen zu begehen, wie sie jetzt vom bnndesgerichtlichen
Urteil, von seilen des höchsten Gerichtes, unparteiisch fest-
gestellt worden sind, da dasselbe drei Rechtsverletzungen
im obergerichtlicheu Urteil und noch weitere Akte
der gesetzlose» Willkür im Prozeßverfahren zur
ewigen Schande für die Lnzerner Justiz festgenagelt
hat. Man muß die Lansanner Urteilsbegründung gelesen
haben, um sich darüber klar zu werden, welche Kette von
richterlichen Infamien in diesem Prozess aneinandergereiht
wurden, daniit schließend, daß ich trotz meiner jetzt durch
dic Autorität des Bundesgerichtes festgestellten U n-
s ch u l d in g e s e tz l o s e r W c i s e für 31 Tage von
charakterlosen und pflichtvergessenen Richtern um meine Freiheit
bestohlen wurde. Aber es waren dnrch dic Bank „katholische

Richter" nnd diese Tatsache erklärt alles! Die
korrumpierenden katholisch-jesuitischen Grundsätze, denen
diese Richter vollständig unterlegen waren, sie machten eS
ihnen möglich, ihre wahren Pflichten als Richter zu
erfüllen — Wahrheit, Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit wurden
ignoriert, nur der Wille dcr ultramontanen Clique in
Luzern, die auf cine Verurteilung drängte, war für die
Luzerner Nichter maßgebend bei der Fällung ihres Urteils.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß bci dem
ganzen intellektuellen Niveau der Lnzerner Richter keine
Möglichkeit vorhanden ist, sie von der Unrichtigkeit ihrer
Nechtsauffassung bezgl. der angeblichen Unsittlichkeit der
verfolgten Broschüre zn überzeugen. Daß hervorragende
rassenhygicnische Folgen, oft das Glück ganzer Familien
abhängig sind von dcr Anfklärnng über die Verhütung der
Konzeption, das werden diese Männer nie begreifen. Es
ist deswegen überflüssig, in dem noch folgenden Prozetz
durch entsprechende Beweisanträge etc. die Unrichtigkeit
der luzernerischen Sittlichkeitsauffassung korrigieren zu
wollen, das wäre vegebliche Mühe!

Aber das Verbot der beklagten Broschüre ist auch ein
flagranter Akt der Willkür, der nur in einem vom Ultra-
nioiitanisnius beherrschten Lande möglich ist.

Es ist nämlich Tatsache, daß die in der fraglichen
Broschüre angegebenen Mittel sich ohne Ansnahme anch in dem
bekannten, in taufenden von Exemplaren verbreiteten
Werke unseres Gesinnungsfreunde? Prof. Dr. F o re l :

„Die seruelle Frage" verzeichnet finden (8. n. 9. Aufl.,
XIV. Kapitel, S. 482, deutsche Ausgabe. Verlag Reinhard,
München).

Eine weitere in Betracht kommende Talsache aber ist
darin gegeben, daß dieses Buch Forels in Lnzern eine
massenhafte, von den Behörden nie beeinträchtigte
Verbreitung gesunden und anch öffentlich in den
S ch a ii f e n st e r n verschiedener Buchhandlungen ausgestellt

war. Eine Anfrage beim Verlag in München ergab,
daß die Zahl der in Lnzern abgesetzten Exemplare dcr
„Sexuellen Frage" anf über vierhundert Exemplare geschätzt
Wird, während der Absatz der harmlosen Broschüre von No°
bir in jener Luzerncr Versammlung kaum ein oder zwei
Dutzend Exemplare betragen hat. Ist ans diesem Umstand
nicht deutlich zu ersehen, daß ein einpö'rendcr richterlicher
Willkürakt verlicgt, wenn derselbe T e x t in dem einen
Umschlag straflos verkauft nnd verbreitet werden darf, während
die Verbreitung in anderem Umschlag verboten wird und
mit Gefängnis bestraft wird?

Nach Erhalt des bundesgerichtlichcn Urteils habc ich als
einem gewiß kompetenten sachverständigen die Broschüre
Nobins niit eincr Kopie dcs bnndesgerichtlichen Urteils
sAbs. 7.) dem Verfasser der „Sexuellen Frage", Hrn. Prof.
Dr. Forel, Zvorne zur Begutachtung zugesandt, worauf er
mir in folgenden Zeilen seine die gegebenen Verhältnisse
trefflich kennzeichnenden Ansichten mitteilt.

Der Brief Prof. Forels lautet:
Avorne, 6. November 1909.

Hochgeehrter Herr!
Was die Brochure Robins betrifft, so bitte ich

Sie mir 20 Stück davon zu senden.
Ich bin übcr die reaktionäre Stiininnng in dcr Schweiz

entsetzt. Ich halte die Broschüre: Dic geschlechtliche Gesuud-
hcitslehre dcr Fran" durchaus nicht für unmoralisch — im
Gegenteil. Unscre sogenannte Sittlichkeit ist Heuchelei. —
Man duldet und organisiert die Prostitution und will
arme, kranke, überbürdete Frauen zwingen in einem
fort elende Krüppel zn gebären nnd sich von oft alkoholisierten

Männern mit Gewalt schwängern zu lassen — das
alles aus Religion — „Moral". Wenn sie dann in ihrer
Verzweiflung zum Abortus oder Kindsinord greifen, steckt

man sie ins Zuchthaus.
Man will also als unsittlich verbieten nnd verhindern,

daß das Weib solche grauenhafte Zeugungen zn verhüten
lernt uud daß cs Kinder nur mit Willen und Bewußtsein
zur Welt bring!?

Und solche Brutalität, solche Knebelung der Freiheit der
Verson und des freien Wortes nennt man: „Sweizer
Freiheit!" Das ist ein Hohn auf Freiheit, Fortschritt
und Wissenschaft!

Wendet man mir ein, es kann leichtsinnige Luders
geben, die diese Mittel mißbrauchen, nm sich sexuell zu
amüsieren, so antworte ich? „Gewiß! Aber solche Luders
sind so ivie so nichts nutz und es ist sicher nicht schade, wenn
sie sich nicht vermehren." — Ferner aber vergißt man, daß

man bei solchen Raisonnement schnurstracks zur Autokratie
und Inquisition zurückkehrt. Mit diescr Logik, soll man
das Tragen von Waffen nnd Messer verbieten, weil man
damit morden kann, alle Instrumente, Technik, Knnst,
Wissenschaft verfolgen, weil alle Diebe und Schurken jeden
Fortschritt zu ihren Künsten auch mißbraucheu können.

Man kommt wieder dazu das Volk in Bevormundung
nnd Unwissenheit zu lassen, aus Angst cs könne sein Wissen
mißbrauchen.



Schweiz als Rechts- und Kulturstaat eine Regeneration
dcr luzernerischen Justiz gebieterisch verlangen, will ich gar
uicht reden, das mag von der dazu berufenen Seite geschehen.

VomStandpunkteunsererBestrebuugen
aber mnß darauf hingewiesen werden, daß das Bestehen
solcher Zustände direkt zur Strangulierung unserer ganzen
Beweguug nach russischem Muster führen kann, soweit in
den einzelnen katholischen Kantonen ultramontane
Einflüsse auf die Justiz vorhanden sind.

Um allen Mißdeutungen entgegenzutreten, will ich noch

anführen, daß sich meine Anklagen nur gcgen die kantonalen

Gerichtsbehörden Luzerns richten.
A. Richter.

Schweiz.

St. Gallen. Die Mitteilung in letzter Nnmmer betr.
des postalischen Verbotes, die Ferrer-Postkarte vom
Versand als Drucksache auszuschließen, hat sich bestätigt und
ist sogar auf die ganze Schweiz ausgedehnt worden. Da
eine Begründung für dieses Verbot, weder dem Verlag noch

sonst bekannt gegeben wurde, ist man eigentlich im Unklaren,

weswegen es erlassen wurde. Sicher ist jedenfalls,
daß die Postverwaltung sich zum Büttel des Klerikal

i s m u s machte, da die Karte nichts enthält was nicht
voll und ganz vertreten werden kann, und zum mindesten
nichts, was als „unsittlich" hingestellt werden kann.
Selbstverständlich war keine Veranlassung vorhanden, gegen das
Verbot Einspruch zu' erheben, denn es hat sich ergeben, daß
gerade durch das Verbot der Absatz der Karte noch wesentlich

gestiegen ist und noch andauernd anhält. Uebrigens
wird in Kürze die Karte mit altem Text, aber mit
neuem, diesmal wohlgelungenem Bilde, in neuer Auflage
erscheinen, um weiterhin die Aufgabe zu erfüllen, den im
Banne der Kirche stehenden Katholiken zu sagen, daß ihre
Kirche die Hauptschuldige an dem Meuchelmord an
Ferrer ist. Und das ist die Wahrheit und sie wird es bleiben,

ob sie von der schweiz. Post nun um 2 Rp. oder um
.10 Rp. befördert wird.

Ist cs mit dem ß 49 dcr Bundesversassung vereinbar,
daß regelmäßig im Budget des Kantons Zürich fast
drei Viertel Millionen Franken für Kultus-
Zwecke ausgegeben werden? Diese besonders die Kreise der
Dissidenten sehr interessierende Frage wird in nächster Zeit
znm bundesgerichtlicheu Austrag gebracht werden. Der
Freidenkerverein Zürich hat eines seiner Mitglieder
beauftragt, im Prozeßwege in dieser Rechtsfrage eine
Entscheidung herbeizuführen. Wir werden über den Verlauf
der Angelegenheit noch des nähern berichten.

Thalwil. Man schreibt uns: Die für den 18. November
im Saale des Hotel „Adler" in Thalwil vorgesehene
Versammlung konnte nicht abgehalten werden, da es die Thalwiler

Pfaffen fertig brachten, den Inhaber des Saales
trotz ausgestellter schriftlicher Bestätigung zum
W o r t b r n ch zn Verleilen, so daß dieser im letzten Augenblick,

nachdem Flugblätter bereits gedruckt, die Benützung
dcs Saales verweigerte. Tie Thalwiler Stellvertreter Gottes

haben es also erreicht, daß unsere Versammluug, für die
in weiteren Bcvölkerungskreisen ein großes Interesse
vorhanden war, nicht zustande kam. Darob größte Freude bei
den Pfaffen und ihrem Anhang! Wir wollen nicht rechten
mit dem Wirt, daß er aus feiger Unterwürfigkeit vor dcn
Pfaffen nnd ihrem Anhang die gegebene Zusage nicht
gehalten hat, deun er hätte mit einem Boykott zn rechnen
gehabt, wenn er den schwarzen Befehlen nicht gehorcht hätte.

Wir werden nun eben zuwarten, bis die Sonne es
gestattet, in freier Natur die Versammlung abzuhalten, und
der liebe Gott wird nns das Gastrccht nicht versagen, es sei
denn, daß die Thalwiler Geistlichen infolge ihrer bernfli-
chcn Beziehungen zn ihm von neuem interpellieren werdeu,
daß er mit Donner nnd Blitz die Versammlung unmöglich
mache.

Dic Tonhalle A.-G. iu Zürich hat, als sie um Ueber-
lassung des kleinen Tonhallesaalcs für den am 17. Dezember

in Zürich stattfindenden Vortrag von Prof. Dr.
W a h r m u n d gebeten wurde, dies Ersuchen abgelehnt,
trotzdem dcr Saal für den fraglichen Tag noch frei war.
Als Grund wurde augegeben, daß man von katholischer
Seite Demonstrationen gcgen diesen Vortrag befürchte.
Trotz aller Hinweise darauf, daß solche Demonstratoinen
ans verschiedenen Gründen völlig ausgeschlossen seien,
konnte sich die Direktion zur Hergäbe dcs Saales uicht
Verslehen. Im Laufe der Verhandlung war versichert worden,
daß man sich st r c n g n e u trat halten will. Man hat
dies aber in dcr Folge nicht getan und gegen diese Zusage
sich vergangen, nicht aus dcm vorgeschützten Grnnd der
eventuellen katholischen Demonstration, sondern um dem
Kleriknlismus gefällig zu sein. Es ist doch klar, wenn der
Vorwand dcr Ablehnung wegen katholischer Demonstration
wirklich berechtigt wäre, daß der unter kantonaler
Verwaltung stehende S ch w u r g e r i ch s s a a l nicht
ohne weiteres zur Benützung zu fraglichem Zwecke überlassen

worden wäre, während die Erlaubnis in konzilianter
Weise vou der zuständigen Behörde erteilt wurde. Da die
unberechtigte Weigerung der Tonhalledirektion als ein
ausgesprochener Willkürakt anzusehen ist, nmsomehr als
diese brüske Haltung mehr oder weniger auch als eine
Beleidigung Professor Wahrmund's selbst anzusehen ist,
erheben wir dagegen entschieden Protest. Bemerkenswert ist,
daß Prof. Wahrmund vor kanm 14 Tagen im klerikalen
München im ersten Konzertsaal, die dortige Tonhalle, einen
Vortrag hielt,^der vor 2VVU Personen stattfand, ohne daß
die geringste Störung vorgekommen ist. Im freien Zürich
weigert sich die „Vornehmheit" heuchelnde Tonhallcdirck-
tion, einem angesehenen Gelehrten von europäischem Rufe
Gastfreundschaft zn gewähren, während sie sonst schon allen
möglichen Nichtswifsern und Nichtskönnern ihr Etablissement

znr Verfügung stellte. Im übrigen ist das ganze Ge-
bahren der Direktion durchaus zu vergleichen mit unserer
heutigen Meldung ans Thalwil, wo sich cin „Ochsen"- oder
,,Adler"wirt in ähnlicher Weise benommen hat!

St. Gallen und Zürich in öffentlichen Versammlungen
sprechen, und weisen wir heute schon auf diese

Veranstaltungen hin, dic gewiß das größte Interesse in allen
freien Kreisen erregen werden. Hat sich doch Prof. Wahrmund

schon längst die größten Sympathien aller Licht- und
Wahrheitsfreunde durch sein mehrjähriges mutiges Eintreten

für Freiheit und Licht im klerikalen, von den Jesuiten
beherrschten Oesterreich auch außerhalb der Grenzen seines
Landes erworben. Wir heißen ihn herzlich willkommen in
den Schweizer Gauen und hoffen, daß seine Bemühungen
die besten Früchte für unsere Bewegung tragen werden.

Die Vortragstour unseres Gesinnungsfreundes Dr.
Otto Karmin, Privatdozent in Genf, hat Mitte
November ihren programmäßigen Verlaus genommen; in
einzelnen Plätzen, wie in Basel, Luzern und Zürich waren
die Versammlungen sogar überfüllt. Als hervorragender
Debatter schon vou frühern Vorträgen bekannt, hat er auch
diesmal vorzügliche Proben seiner Schlagfertigkeit gegeben.

Besonders interessant soll die Diskussion in Luzern
gewesen sein, wie uns von dort berichtet wird, wo einige
katholische Geistliche ihr Glück in der Diskussion versuchten.
Die verschiedenen Schimpfartikel im Luzerner „Vaterland"
scheinen den großen Erfolg unseres Gesinnungsfreundes
zu bestätigen Es sei ihm auch an dieser Stelle für
seine uneigennützigen Bemühungen unser Dank zum Ausdruck

gebracht und geben wir uns der Hoffnung hin, daß
auch die für kommendes Frühjahr vorgesehene Tour gleichfalls

einen vollen Erfolg bringen wird.
Erweiterte Sitzung des Bundesvorstandes in Zürich am

Sonntag den 2V November 1909. Die gegenwärtige
Situation unserer Beweguug hat der Bundesgeschäftsstelle
Veranlassung gegeben, die auf dem letzteu Delegiertentag
geschaffene erweiterte Geschäftsstelle einzuberufen, die
im Beisein aller auswärtigen Delegierten, ausgenommen
Bern, in mehrstündiger Sitzung tagte. Es wurden eingehend

wichtige organisatorische und taktische Fragen beraten,
auch die Frage des Bundesorgans. Diese rief eine lange
Debatte hervor. Redakteur Richter gab einen
Situationsbericht über den gegenwärtigen Stand des Organs
und konnte mitteilen, daß ein nicht erwarteter
Fortschritt in jeder Beziehung zu verzeichnen sei, insbesondere

in Bezug auf die Rendite des Blattes und der stetig
wachsenden Auflage. Er hält es sogar für möglich, nunmehr
mit Beginn des neuen Jahres zu einer zweimaligen
monatlichen Ausgabe überzugehen, ohne die
wirtschaftliche Rendite des Blattes zu gefährden. Die
Mehrbelastung der kleinereu Vereine bei doppelter Ausgabe
müsse aber berücksichtigt werden. Die regelmäßige Auflage

wird weiterhiu 6000 Exemplare betragen, doch soll bei
event. Anlässen, wie Vortagstouren und sonstigen Ereignissen,

die Auflage entsprechend erhöht werden. — Nach
eingehender Beratung kam die Tagung überein, vorerst
bei der einmaligen monatlichen Ausgabe zu bleiben,
aber im Laufe des kommenden Jahres mit allen Kräften

darnach zu trachten, ab 1911 regelmäßig wöchentlich
zu erscheinen was auch den Vorteil habe, daß dann

für das kommende Jahr mehr Kraft nnd Zeit für den Ausbau

unserer Organisation zur Verfügung stehe, die aber
beeinträchtigt würden, wenn sich die redaktionelle Arbeit
noch vergrößern würde. — Da bisher die umfangreichen
Geschäfte, die die Leitung der Geschäftsstelle erfordert,
ausschließlich vom Gesinnungsfreund N i ch t e r ohne jede
Entschädigung besorgt wurde, ist dies wegeu dem Anwachsen
der Arbeitslast künftig hin nicht mehr möglich, so daß
beschlossen wurde, nuumehr eine bezahlte Hilfskraft
in die Geschäftsstelle aufzunehmen. Dadurch wird es
Freund Nichter möglich, mehr Zeit auf die organisatorischen

Arbeiten zn wenden, was unbedingt notwendig ist,
da von über einem Dutzend größeren Plätzen dringende
Verlangen nach Agitationsversammlungen bei der
Geschäftsstelle eingelaufen sind und teilweise seit Monaten
nicht berücksichtigt werden konnten. Des weiteren wurde
die Anschaffung einer Schreibmaschine nnd eines
Vervielfältigungsapparates beschlossen.

Als Ersatz für ein ausgetretenes Mitglied der Geschäftsstelle

ist Gesinnungsfreund Dr. Rusch in die Geschäftsstelle

eingetreten.
Dcr Äutrag der Geschäftsstelle auf Erhöhung der

B u n d e s b e i t r ä g e der Verbandsvereine wurde auf
die nächste ordentliche Delegiertenversammlung verschoben,
da sich die Tagung nicht zu einer definitiven Beschlußfassung

kompetent erklären wollte. ^l.
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Wer siud aber dann die „Götter", die das „Wissen" für,
fich reservieren? Sind es nicht auch Menschen, die dann zu
Autokraten und Heuchlern werden, je mehr Gewalt ihnen
eingeräumt wird. —

Ich gestatte Ihnen diese meine briefliche Ansicht in
Jhrein Prozesse zu benutzen.

Hochachtungsvollst
gez. Dr. Forel.

Man vergleiche nun diese Ausführungen des Briefschrei-
bers niit den Auslassungen des im Luzerner Prozeß als
Ankläger aufgetretenen Staatsanwalt Banz. Er
begann sein Plaidoyer mit einem Hinweis auf deu

Bevölkerungsrückgang in Frankreich, der nur durch Verbreitung
der malthnsianistischen Ideen daselbst entstanden tst und
schwer auf der Landesverteidigung lastet. Es sei daher schon

aus dem Grunde gegen die Verbreitung solcher Bro-
churen einzuschreiten, um die Schweiz, die ohnedem durch
die Einkreisung seitens der Großmächte übel daran sei, in
ihrer Militärtüchtigkeit nicht noch mehr zu schwächen. Er
nimmt also um die Beweispflicht fiir die Unsittlichkeit der
der fragt. Brochure, die Prof. Forcl oben fogar als sittlich
bezeichnet, zu erfüllen, zu eiuer wirkliche n und. w a h-

r e n Unsittlichkeit Zuflucht — znm o r g a n i s r e r -

ten Massenmord! Staatsanwalt Banz Plaidoy-
erausführungcn ließen direkt durchblicken, daß er die uuein-
geschränkteste und ungehemmteste Kindererzengung keinerlei

bedingt durch die soziale», gesundheitlichen, ethischen
und ästethischen Verhältnisse der Erzeuger, gewissermaßen
als „patriotische Pflicht" hinstellt, weil dadurch
den Landesvcrteidiguugsinteressen gedient wird. Wir danken

für diese Sittlichkeit! — Im übrigen scheint er selbst

diese „patriotische Pflicht" nicht zn erfüllen, da

er cs infolge seines ledigen S t a n d es nur in i l l e g i-
t i m e r Weise tun könnte. ^Man sieht zu welchen Konsequenzen die «ittlichkeitsan-
schaunngen der Luzerner Richter führen können, offenbar
walten auch dabei wieder Einflüsse der alleinseligmacheuden
Kirche. Ob die Wahl- und planlos gezeugten unglücklichen
Neugeborenen erblich belastet, mit ererbter
Krankheit behaftet, als K r ü p p e l l e b e n s u n f ä hi g

etc. zur Welt kommen, das ist nach katholischer Auffassung
vollständig gleichgültig, sind cs doch trotzdem vollberechtigte
Anwärter auf die Glückseligkeit des Himmels und die
Frenden der Engelschaar!

Doch den Hohn beiseite! Die Zustände der Luzerner Justiz

sind derartig, daß alles was freiheitlich gesinnt ist, sich

gegen dieselben empören muß! Und doch ist keine Kraft
uud keine Macht vorhanden, die ultramontane Korruption
im kantonalen Justizwesen Luzerns auszurotten, weil
die einzigen, die Rettung bringen könnten, dic „freien"
stimmberechtigten Bürger der „Republik" Luzern vollständig

unter dcr gcistes- uud sreiheitsmordenden Kirche stehen
uud gar kein Gefühl dafür haben, daß sie von ihren eigenen,
selbst gewählten Beamten sich wic S ch n I j u n g e n behandeln

lassen, wenn diese Verbote und Gerichtsurteile
erlassen, die tief in das r e i n p e r s ö n I i ch e Leben der
Bürger eingreifen. Wäre es nicht Aufgabe der freien
Kreise in Lnzern gewesen, als bereits nach den Verhandlungen

an den beiden Gerichten diese Willkürhandlungen
der Lnzerner Gerichte durch dic Berichte der Presse bekannt
wurden, den Kampf gcgen cinc derartige Justiz aufzunehmen?

Nicht ciiimal die freiheitliche Presse Luzerns hat
eine» Versuch dazu gemacht, anch dann nicht, als das buu-
deSgerichtliche Urteil veröffentlicht wnrde und dic ganze
Korruption der kantonalen Luzerncr Justiz anch von dieser

autoritative» Stcllc aus erkannt und indirekt bestätigt
wurdc. Was haben dic „srcicn" Luzcrucr Bürger getan?
Kurz nach dem schmachvollen Ketzerprozeß haben sie sowohl
den P r ä s i d e n t e n des kantonalen Kriminalgerichtes

als auch dcu P r ä s i d e n t e n des O b e r g e -

richtes, die in erster Linie dic Verantwortung für das
Lnzerner Schandurteil zn trage» haben, v o n neue m
wiedergewählt »ud damit bewiesen, daß sie gegen
die begangenen Rechtsverletzungen nichts einzuwenden
haben. — ES lebe die ..freie" Republik Lnzern!

Schlußbcmcrkung.
Wenn ich iu meinen obigen Auslassungen schon jetzt,

vor stallgehabter neuer Verhandlung zn der Fortsetzung
des Lnzcrncr Prozesses Stellung genommen habe, so ist es

nur aus Notwehr geschehen. Ein Zuwarten war für
mich ans dem Grunde nnmöglich, weil mit der Möglichkeit
zu rechnen ist, daß auch iu der neuen Verhandlung meine
Verteidignngsrcchte verletzt werden.

Aber noch ein weiterer, noch wichtigerer Grnnd
verpflichtet mich zu dieser Flucht in die Öffentlichkeit.

Ich habe meine anch lsier ausgesprochenen Vorwürfe
gegen dic Lnzerner Justiz schon im Juli kurz nach der
Fällung des bnndesgerichtlichen Urteils anläßlich von 6—8
öffentlichen Versammlungen übcr den Luzeruer Gottes-
lästcrungsprozcß in allcn deutschen Städten der Schweiz
zum Ausdruck gebracht, ohne daß die Luzeruer Justiz sich

irgendwie gegen meine schweren Anklagen verteidigt hätte.
Ist daS nicht die Anerkennung für die Richtigkeit

mein er A n k l a g e Zumal, wo man in Luzern am
Anfang der gauzeu Affäre ein so „zart besaitetes"
Ehrgesnbl hatte, daß man in der üblichen Gesetzlosigkeit

eine Anklage wegen Aintsehrbeleidignng gegen mich
vor dein Luzerncr G e r i ch t einleitete, wegen eines im
„Freidenker" in Ziirich veröffentlichten offenen Briefes,
dcr einen im Vergleich mit meinen heutigen Angriffen nur
unbedeutenden Vorwnrf enthielt. Wo ist dieses Ehrgefühl
anläßlich dieser Versammlungen geblieben, über die man in
Lnzerner Richtcrkreiscn doch gewiß unterrichtet worden ist,
nachdem im ganzen mehrere tausend Personen
denselben angewohnt haben? Man hat darauf verzichtet,

sich zn wehren, denn das unparteische Gericht
in Zürich wäre ja als kompetent in Frage gekommen
und nicht der eigene Gerichtshof, der sich dann selbst cin
billiges Urteil hätte sprechen können.

Und wird man diesmal von neuem meine Anklagen
ruhig hinnehmen nnd damit neuerdings zugeben, daß dieselben

berechtigt sind nnd auf Wahrheit beruhen? Nun dann
kann mit noch mehr Geheimnissen ans dein mittelalterlichen

Jnstizwesen in Luzern aufgewartet werden. Wird auch
weiterhin die „liberale" Presse Passiv diesen Zuständen
gegenüberstehen? Wahrscheinlich!

Die Lnzcrncr Jnstizschinach mnß beseitigt werden
und es ist Aufgabe der gesamten öffentlichen

Meinung in der Schweiz, nachdem im und vom Kanton Lnzern
keine Besserung zu erwarten ist. von außen her dieselbe
herbeizuführen.

Von dcn allgemeinen ideellen und kulturellen
Gesichtspunkten aus, die im Interesse dcs Ansehens dcr

Ztnlere Aewegung.
P r o f. D r. L u d w i g W n h r m u n d a n s P r a g i n

Zürich. Wir können dic erfreuliche Mitteilung machen,
das^Prvf. Dr. Ludwig Wahrmund von der Prager
Universität (früher iu Innsbruck) einer Einladung unserer
Biiudcslcituug zu ciuigcn Vorträgen in dcr Schweiz Folge
leisten wird. Er wird Mitte dieses Monats in Basel,

Die Kernelle Krage.SN»!
Derl'ag des Areidenker, Zürich V.
(Zahlungen portofrei auf unser Postcheck-Konto VIII, 9«4 mit

grünem Kinzahlunggschein bei allen Postanstaltcn.)
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